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 Veröffentlicht am 17.05.1988

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §14;

EStG 1972 §24 Abs1 Z1;

UStG 1972 §4 Abs7;

Rechtssatz

Die umsatzsteuerliche Rechtsprechung zur Unternehmensübereignung im ganzen sowie die einkommensteuerliche

Rechtsprechung zur Veräußerung des ganzen Betriebes und zum "Unternehmerwechsel" kann auch zur Auslegung des

§ 14 BAO herangezogen werden (Hinweis auf E 22.4.1986, 85/14/0165).
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